
Seite: 1/2

► Nr.  VO/2022/11755
öffentlich

Lübeck, 16.12.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung "Vereinigte Testamente" (VT): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.01.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.01.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.01.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1 gem. §92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H wird der Jahresabschluss 
2019 der Stiftung VT mit einem Fehlbetrag von -270.622,83€ festgestellt, der im Folgejahr 
aus der Zweckrücklage“ auszugleichen ist.  

2 Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der am 07.12.2022 im Rechnungsprüfungs-
ausschuss abschließend beraten wurde (VO/2022/11701), wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß sind Überschüsse den Rücklagen zuzuführen, Verluste vordringlich aus
vorhandenen Rücklagen auszugleichen.

Anlagen:
+ Jahresabschluss 2019
+ Prüfbericht des RPA

Bürgermeister Jan Lindenau
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes der Stiftung Vereinigte 
Testamente zum 31. Dezember 2019 
 
 

 
 
 

 
 
Rechnungsprüfungsamt  

September 2022 

  

 
 

 
 

Vereinigte Testamente 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AO  Abgabenordnung 

APH  Alten- und Pflegeheim 

AZ  Auszahlungen 

EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GBV  Geschäftsbesorgungsvertrag 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GG  Grundstücksgesellschaft 

GMHL  Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck 

GO  Gemeindeordnung 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 

SIE  SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck 

VJ  Vorjahr 

VT  Vereinigte Testamente 

VV  Verwaltungsvorschrift 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2019. Der JA 2019 wurde dem RPA im Juli 2021 zur Prüfung 

vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung im Jahr 2022 bereitgestellt. 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Stiftung Vereinigte Testamente (VT) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und be-

legt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht aufgelistet. 

Die Prüfung erfolgt unter Mitarbeit der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Zweigniederlassung 

Lübeck mit Unterbrechungen in den Monaten Mai bis August 2022. 
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3 Vorjahre 
 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der Ver-

waltung 

Anmerkungen 

Eröffnungsbilanz (EB) (Stichtag 01.01.2010) 

Wohnbauten Anschaffungs- und Her-

stellungskosten enthalten 

Werte der Bilanzposten 

Maschinen, technische 

Anlagen, Fahrzeuge sowie 

Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung. 

Falsch zugeordnetes 

Sachanlagevermögen 

wird bei der Folgeinventur 

erfasst, den entsprechen-

den Bilanzpositionen zu-

geordnet und über die 

korrekte Nutzungsdauer 

abgeschrieben. 

Bisher ist keine Korrektur 

erfolgt. 

Wohnbauten Alle elf Anlagen hätten bei 

Bauten auf fremdem 

Grund ausgewiesen wer-

den müssen. 

Eine Umgliederung ist im 

September 2019 erfolgt, 

sodass eine korrekte Dar-

stellung mit dem JA 2019 

erfolgen wird. 

Die Prüfungsbemerkung 

wurde im Jahresabschluss 

2019 umgesetzt. 

JA 2018 

Privatrechtliche Leis-

tungsentgelte 

Die EZ aus privatrechtli-

chen Leistungsentgelten 

wichen um 379 TEUR von 

den Erträgen ab. Es wurde 

eine Buchung von 

377 TEUR vom Konto 

6411000 an 6472000 vor-

genommen. 

Die Buchung steht im Zu-

sammenhang mit der 

neuen Abrechnungssyste-

matik bei der GG Trave ab 

dem Geschäftsjahr 2017. 

Der Betrag von 376 TEUR 

ist in diesem Geschäfts-

jahr gebucht worden. Auf-

grund einer fehlerhaften 

Stammdatenverknüpfung 

bei einem Sachkonto 

wurde diese Buchung 

nicht richtig übernommen 

und im Jahr 2018 berich-

tigt.  

Keine Auswirkungen auf 

den Folgeabschluss vor-

handen, damit keine wei-

tere Betrachtung 2019 

Aufwendungen aus Sach- 

und Dienstleistungen 

2018 erfolgte die Übertra-

gung von Haushaltsresten 

in das Folgejahr ohne Be-

rücksichtigung der Rege-

lungen des § 23 GemHVO-

Doppik 

Die Verwaltung legt den § 

23 GemHVO-Doppik an-

ders aus. Nach Aussage 

der Verwaltung kann die 

Auffassung des RPA vom 

Gesetzgeber so nicht ge-

wollt sein. 

Die Haushaltsreste wur-

den auch nach 2020 über-

tragen, ohne die einschlä-

gigen Regelungen zu be-

achten (siehe TZ 5.2.2). 

Die Übertragungen in das 

Jahr 2020 betragen 

439 TEUR 
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4 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung VT wurde für das Jahr 2019 in der Sitzung der Bürgerschaft am 29. No-

vember 2018 beschlossen und dem Innenministerium vorgelegt. 

5 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt 

5.1 Bilanz 2019 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 

1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften (VV) über den 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des VJ überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Er-

gebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die 

Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbind-

lichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche Pos-

ten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 geprüft wurden, sind: 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 Stiftungskapital, 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschiede 

 Freie und sonstige Rücklagen 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

 

 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 05 0 EUR 9.203.628 EUR 
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Aufgrund der Anmerkungen des RPA der Vorjahre wurden die Wohnbauten im Jahr 2019 sowohl in der 

Bilanz als auch im Anlagenspiegel von den Wohnbauten in die Bauten auf fremden Grund und Boden 

umgegliedert.  

Die Umgliederung ist bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten ersichtlich. Im Bereich der Abschrei-

bungen hätte eine entsprechende Spalte aufgrund der besseren Transparenz zusätzlich eingefügt wer-

den müssen (in Anlehnung § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik).  

 Sonstige Ausleihungen 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 13 50.563 EUR 32.254 EUR 

Es handelt sich um ein Darlehen an die GG Trave mbH von ursprünglich 705 TDM zur Mitfinanzierung 

von 27 Wohnungen. Gemäß Darlehensvertrag ist eine Verzinsung von 6 % vorgesehen. Wie im Darle-

hensvertrag festgeschrieben, ist jedoch der Zins ermäßigt, wenn eine entsprechende Wirtschaftlichkeits-

berechnung unter Berücksichtigung der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau die Notwendigkeit 

hierzu nachweist. Der Zinssatz für das Darlehen 2019 betrug 2,5 %. Das Darlehen wurde 2019 um 

18.309 EUR getilgt. 

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenarten 155/156 323.809 EUR 318.318 EUR 

Im JA 2019 wurden unfertige Leistungen in Höhe von 318 TEUR (VJ 324 TEUR) ausgewiesen. Unter den 

unfertigen Leistungen wurden noch nicht abgerechnete Betriebskosten sowie Kosten der Wärmeversor-

gung gebucht.  

In der Finanzbuchhaltungssoftware wurde das Konto 1551 – unfertige Erzeugnisse, anstatt unfertige Leis-

tungen (Kontenart 156) gewählt. Im Anhang ist richtigerweise der Posten unfertige Leistungen angespro-

chen worden. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontengruppe 18 3.479.719 EUR 3.152.968EUR 

Im Jahr 2018 erfolgte eine Neunanlage eines Termingeldes i. H. v. 500 TEUR bei einer Baugenossenschaft. 

Eine Geldanlage bei einer Baugenossenschaft ist rechtlich möglich, jedoch weist das RPA auf die Gefahr 

eines möglichen Verlusts im Falle der Insolvenz des Wohnungsunternehmens hin. Der Ausweis unter den 

liquiden Mitteln ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich möglich und zulässig. 
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Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten. Es gab keine Beanstandungen. 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Be-

reich 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenarten 32- 207.295 EUR 201.880 EUR 

Dieser Posten ging im Jahr 2019 um 5 TEUR zurück. Dies entsprach der zu leistenden Tilgung aus Krediten 

vom öffentlichen Bereich im Jahr 2019. Die Bereichsabgrenzung wurde hier korrekt vorgenommen. Zur 

Prüfung lag uns eine Saldenmitteilung sowie ein Tilgungsplan vor. 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kredit-

markt 

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Kontenarten 32 4.180.447 EUR 3.812.065 EUR 

Der Bilanzposten ging um 368 TEUR zurück. Der Betrag stimmte mit der im Jahr 2019 erbrachten Tilgung 

von Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt überein. Die Bereichsabgrenzung wurde 

korrekt vorgenommen. Im Anhang erfolgte eine ausreichende Erläuterung. 

Die Darlehen wurden durch Saldenmitteilungen, Kontoauszüge und Tilgungspläne nachgewiesen.  

5.2 Ergebnisrechnung 2019 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen Mus-

tern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Plan-

ansätze sind richtig dargestellt. Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergeb-

nisrechnung dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Eine wei-

tere wesentliche Position, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 geprüft 

wurde, ist die der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 2018 2019 

Kontenarten 441, 442 und 446 1.721.695 EUR 1.840.249 EUR 
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Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden wie in den VJ überwiegend (1.733 TEUR) aus Mieterlö-

sen (Konto 4411). Diese setzten sich überwiegend aus Mieteinnahmen für die APH von den SIE (971 für 

2019 abzgl. 94 TEUR Erstattung für das Jahr 2019 zzgl. Nachzahlungen und Erstattungen für das Jahr 2018 

von zusammen 3 TEUR) sowie aus Mieteinnahmen des Geschäftsbesorgers für die Altenwohnungen 

(850 TEUR) zusammen. Die Prüfung der Mieteinnahmen von der SIE führte zu keinen Beanstandungen. 

Die Mieterlöse sind mit Ausnahme der Nachberechnungen der Vorjahre periodengerecht vorgenommen 

worden. 

Die privatrechtlichen Leistungserlöse liegen geringfügig unterhalb des Planansatzes von 1.844 TEUR. 

Die Mieterträge aus der Geschäftsbesorgung wurden aus der Abrechnung der GG Trave übernommen. 

Die Übernahme aus der Abrechnung war nachvollziehbar und ergab keine Beanstandungen. 

Die EZ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten zu den Erträgen abgestimmt werden.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 2018 2019 

Kontengruppe 52 -1.160.081 EUR -1.640.143 EUR 

Im Vergleich zu 2018 sind die Aufwendungen um 480 TEUR gestiegen. Sie lagen jedoch um 586 TEUR 

unterhalb des Planansatzes. Ursächlich für die Planunterschreitung sind die nicht wie im geplanten Um-

fang durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen. Insbesondere die geplanten brandschutztechni-

schen Maßnahmen im Dreifelderweg wurden mit deutlicher Verzögerung durchgeführt. Die Hauptmaß-

nahme wurde in das kommende Jahr verschoben. Gemäß Anhang haben außergewöhnliche Instandhal-

tungs- und Herrichtungsmaßnahmen bei den betreuten Altenwohnungen von 310 TEUR ergeben, die 

aber mit 464 TEUR unterhalb des Planansatzes liegen. 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen liegen um 667 TEUR unter dem Plan. Diese resultieren u.a. aus 

dem unterplanmäßigen durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen. Bis auf einen Restbetrag von 

7 TEUR ließen sich die Auszahlungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung abstimmen.  

Die im Vorjahr übertragenen konsumtiven Haushaltsreste von 675 TEUR wurden somit nur teilweise ver-

braucht. Gemäß Haushaltsresteverfügung ist für die Bauunterhaltung die Mittelübertragung von 

646 TEUR in das Haushaltsjahr erforderlich gewesen. Aufgrund von Verzögerungen, die bereits in den 

Vorjahren entstanden sind, werden 439 TEUR in das folgende Haushaltsjahr 2020 übertragen. In diesem 

Zusammenhang sehen wir einen Verstoß gegen § 23 GemHVO-Doppik. 

5.3 Finanzrechnung 2019 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2018 übernommen. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem 

Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 
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Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, soweit sie 

nicht bereits bei den entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert worden sind. 

 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 

 

 2018 2019 

Kontenart 692 858.949 EUR 0 EUR 

Kontenart 792 -1.199.964 EUR -373.797 EUR 

Die AZ für Tilgung betrugen 374 TEUR. Dabei handelt es sich um die planmäßigen Tilgungsleistungen. 

Die Bereichsabgrenzungen wurden eingehalten. 

5.4 Anhang 2019 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Nach § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände, die dazu führen, dass der JA nicht ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, 

im Anhang zu erläutern. Der Falschausweis des Großteils des Anlagevermögens bei den Wohnbauten 

statt bei den Bauten auf fremden Grund wurde in den Vorjahren erläutert und im Jahr 2019 berichtigt. 

Die Anlagen zum Anhang stimmen mit den zugrundliegenden Unterlagen überein.  

5.5 Lagebericht 2019 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 17.12.2020 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht wurde der 

Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Grundstockvermögen, das in der Bilanz sowohl im Stif-

tungskapital als auch im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied enthalten ist, nicht verändert hat.  

Der im Jahr 2018 erwirtschaftete Überschuss wurde im Jahr 2019 den Rücklagen zugeführt. Stiftungska-

pital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben konstant, sodass davon ausgegangen 

werden kann, dass das Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. 
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